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Bundesverwaltungsgericht

Beschluss vom 16.12.2008

In der Verwaltungsstreitsache ...

hat der 10. Senat des Bundesverwaltungsgerichts

am 16. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr.

Mallmann, den Richter am Bundesverwaltungsgericht Richter und die Richterin am Bundes-

verwaltungsgericht Fricke beschlossen:

Das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts vom 28. Juni 2007 wird,
soweit das Verfahren darin nicht eingestellt worden ist, aufgehoben.

Die Sache wird insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Ober-
verwaltungsgericht zurückverwiesen.

Die Kostenentscheidung in der Hauptsache bleibt der Schlussentscheidung vorbehalten.

Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt der vorbehaltenen
Kostenentscheidung in der Hauptsache.

G r ü n d e :

Die Beschwerde der Kläger hat mit einer der von ihr erhobenen Verfahrensrügen (§ 132 Abs.

2 Nr. 3 VwGO) Erfolg. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung macht der Senat von der

Möglichkeit Gebrauch, den Rechtsstreit gemäß § 133 Abs. 6 VwGO an das Berufungsgericht

zurückzuverweisen. Der Senat sieht davon ab, den Rechtsstreit, wie von der Beschwerde

beantragt, an einen anderen Senat des Oberverwaltungsgerichts zurückzuverweisen.

Der Senat lässt in diesem Zusammenhang offen, ob die Berufungsentscheidung wie von der

Beschwerde der Sache nach geltend gemacht nicht mit Gründen versehen ist (§ 138 Nr. 6

VwGO) und bereits deshalb als verfahrensfehlerhaft zu beurteilen ist. Die vollständig

abgefassten Urteilsgründe wurden der Geschäftsstelle am letzten Tag der von der Recht-

sprechung festgelegten Frist von längstens fünf Monaten übergeben (vgl. Gemeinsamer Senat

der Obersten Gerichtshöfe des Bundes, Beschluss vom 27. April 1993 GmS-OGB 1/92 NJW

1993, 2603; BVerwG, Beschluss vom 20. September 1993 BVerwG 6 B 187.03 Buchholz

310 § 116 VwGO Nr. 21). Ob die in dem nur von einem Richter unterzeichneten Berufungs-
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urteil mit erheblicher zeitlicher Verzögerung niedergelegten Gründe das Beratungsergebnis

des Berufungsgerichts richtig, vollständig und zuverlässig wiedergeben, bedarf nicht der

Klärung.

Denn die Beschwerde rügt der Sache nach zu Recht, dass das Berufungsgericht das rechtliche

Gehör der Kläger verletzt hat (Art. 103 Abs. 1 GG), indem es entscheidungserhebliches Vor-

bringen der Kläger nicht in der gebotenen Weise berücksichtigt hat. Eine derartige Rüge hat

die Beschwerde sinngemäß mit ihrem Vorbringen erhoben, das Berufungsgericht sei dem

Vortrag der Kläger nicht hinreichend nachgegangen, sie seien als armenische Volkszugehö-

rige aus Aserbaidschan trotz ihrer Flucht nach Russland im Jahre 1988 aserbaidschanische

Sowjetrepublikzugehörige geblieben und hätten damit eine wesentliche Voraussetzung für

den späteren Erwerb der aserbaidschanischen Staatsangehörigkeit erfüllt (vgl. Beschwerde-

begründung z.B. S. 13 ff., 21, 38, 49, 59, 61, 64 ff., 69 f. und 82).

Das Gebot, rechtliches Gehör zu gewähren, verpflichtet die Gerichte, die entscheidungs-

erheblichen Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu

ziehen. Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann allerdings nur angenommen werden, wenn sich

dies aus den besonderen Umständen des Falles deutlich ergibt. So liegt der Fall hier. Die

Kläger haben im Berufungsverfahren im Einzelnen vorgetragen, dass die aserbaidschanische

Sowjetrepublikzugehörigkeit nicht bereits durch die tatsächliche Verlegung des Wohnsitzes in

eine andere Sowjetrepublik, sondern erst durch die förmliche vom Berufungsgericht hier nicht

festgestellte Registrierung der Wohnsitzverlegung verlorengegangen sei. Sie haben in diesem

Zusammenhang auf eine Reihe von Erkenntnismitteln und auf Rechtsprechung anderer Ober-

verwaltungsgerichte hingewiesen (Schriftsatz vom 19. Juni 2007 S. 29 f.). Sie haben in

diesem Schriftsatz ferner Beweisanträge zu diesem Fragenkomplex angekündigt (vgl. Schrift-

satz vom 19. Juni 2007 S. 34) und diese Anträge in der mündlichen Verhandlung auch gestellt

(vgl. die Verhandlungsniederschrift vom 28. Juni 2007 S. 4 f.). Das Berufungsgericht hat die

Anträge abgelehnt, ist auf die Rechtsprechung der anderen Oberverwaltungsgerichte nicht

eingegangen und hat von den insgesamt 12 benannten Erkenntnismitteln in soweit lediglich

das Gutachten des Instituts für Ostrecht vom 22. November 2000 herangezogen, das den

Ausführungen im Schriftsatz vom 19. Juni 2007 zur folge die Auffassung der Kläger nur „im

Grundsatz“ bestätigt (UA S. 8). Die Gutachten von L. vom 7. Mai 1999 S. 7 an das VG

Schwerin und vom 17. Oktober 2000 an das VG Würzburg hat das Berufungsgericht lediglich
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zum Beleg benannt, dass die Republikzugehörigkeit „zunächst und in erster Linie durch den

ständigen Wohnsitz vermittelt“ worden sei.

Die fehlende Auseinandersetzung mit diesem Vorbringen der Kläger betrifft eine entschei-

dungserhebliche Frage. Denn die tragende Begründung des Berufungsgerichts, dass die

Kläger keine aserbaidschanischen Staatsangehörigen, sondern staatenlos seien, geht maßgeb-

lich darauf zurück, dass die Kläger nach Auffassung des Berufungsgerichts ihre aserbaidscha-

nische Sowjetrepublikzugehörigkeit durch ihre Flucht nach Russland verloren und damit eine

wesentliche Voraussetzung für den Erwerb der aserbaidschanischen Staatsangehörigkeit im

Jahre 1991 nicht erfüllt haben (UA S. 7 und 8). Unter den besonderen Umständen des vorlie-

genden Einzelfalles kann demnach nicht davon ausgegangen werden, dass das Berufungs-

gericht diesen Teil des Vorbringens der Kläger in der gebotenen Weise berücksichtigt hat. Die

fehlende Auseinandersetzung insbesondere mit der von den Klägern präzise zitierten Recht-

sprechung der anderen Oberverwaltungsgerichte (hier: OVG Münster, OVG Lüneburg und

VGH München) stellt unter den hier gegebenen Umständen ausnahmsweise zugleich einen

formellen Begründungsmangel im Sinne des § 108 Abs. 1 Satz 2 VwGO dar (vgl. dazu

Beschluss vom 14. Mai 2007 BVerwG 1 B 103.06 Buchholz 310 § 108 Abs. 1 VwGO Nr. 51

m.w.N.).

Auf die weiteren Rügen der Beschwerde kommt es demzufolge nicht mehr an. Zu der von der

Beschwerde erhobenen Grundsatzrüge (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) bemerkt der Senat Fol-

gendes: Es ist nicht zweifelhaft, dass die Gewährung von Familienasyl nach § 26 Abs. 2

AsylVfG ausscheidet, wenn der als Asylbewerber anerkannte „Stammberechtigte“, von dem

die Asylberechtigung abgeleitet werden soll, vor dem nach § 77 Abs 1 AsylVfG maßgeb-

lichen Zeitpunkt in den deutschen Staatsverband eingebürgert worden ist. Dies ist vom

Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend beurteilt worden und bedarf keiner Klärung in einem

Revisionsverfahren. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Erwerber der deutschen Staats-

angehörigkeit einen Erlöschensgrund nach § 72 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG darstellt. Auch die

Vertreter der Auffassung, dass die deutsche Staatsangehörigkeit keine „neue Staatsangehörig-

keit“ i.S.d. § 72 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG sei, gehen nicht von einem Fortbestand der Asyl-

berechtigung aus, sondern davon, dass sich die Asylberechtigung „eo ipso“ bzw. i.S.d. § 43

Abs. 2 VwVfG „in anderer Weise erledigt“ (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 28. Mai 2008

8 A 1101/03.A DÖV 2008, 965 m.w.N.).
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Für das weitere Verfahren ist anzumerken, dass nach Art. 4 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie

2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 bei der Flüchtlingsanerkennung auch zu berück-

sichtigen ist, ob vom Antragsteller vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er den

Schutz eines anderen Staates in Anspruch nimmt, dessen Staatsangehörigkeit er für sich

geltend machen könnte (vgl. Urteil vom 29. Mai 2008 BVerwG 10 C 11.07 NVwZ 2008,

1246 Rn. 34).


